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Textil-Äutarkie in den Vereinigten Staaten?
Von Dr. Ä. Niemeyer, Wuppertal-Barmen

Zu der bei den heutigen internationalen Handelserschwerun-
gen aller Art soviel erörterten Frage, ob eine wirtschaftliche
Autarkie, also eine auf eigener Kraft, eigenen Bodenschätzen,
eigener landwirtschaftlicher und industrieller Produktion
fußende Selbstgenügsamkeit einzelner Staaten möglich oder
zweckmäßig wäre, ist durch eine vom deutschen Konjunktur-
institut neuerdings herausgegebene Arbeit lehrreiches Material
beigesteuert worden. Die Untersuchung, die sich betitelt „Zur
Frage der internationalen Arbeitsteilung" (Eine statistische Sfu-
die auf Grund der Einfuhr der Vereinigten Staaten von Arne-
rika), ist durch eine Aufgliederung der amerikanischen Ein-
fuhr des Jahres 1927 nach ihrer Dringlichkeit und Unentbehr-
lichkeit zu dem interessanten Ergebnis gekommen, daß von
der Gesamteinfuhr in Höhe von 4254.8 Mill. Dollar nur ganze
10.7o/o (454.0 Mill. Dollar) auf solche Waren entfallen, in
denen eine verhältnismäßig große Eigenproduktion der Ver-
einigten Staaten vorhanden ist, während die übrigen 89.3 o/o

(3800.8 Mill. Dollar) eine Ergänzung der Eigenproduktion be-
deuten. Mit andern Worten: Bei einer günstigen Konjunktur-
läge, wie sie 1927 in den U. S. Ä. herrschte, war die Dringlich-
keit des Einfuhrbedarfs so groß, daß nur ein bescheidener
Bruchteil von rund 10"u der eingeführten Waren mit eigenen
Produktionskräften hätte hergestellt werden können. Und das
in einem Lande, welches wie kein anderes wegen seiner Riesen-
ausdehnung, seines vielgestaltigen Rohstoffreichtums, seiner
landwirtschaftlichen und gewerblichen Struktur, seiner ergän-
zenden Klimafypen geeignet wäre, den Äutarkiegedanken zu
pflegen.

Die Gründe sind verschiedener Art. Die oben genannte
Studie unterscheidet zehn Dringlichkeitsfaktoren bei der Ein-
fuhr, von denen acht unter der Hauptgruppe „Ergänzung der
Eigenproduktion" und nur zwei unter der Hauptgruppe „Trotz
verhältnismäßig großer Eigenproduktion" vorkommen. Wir
führen nachstehend das Schema mit dem zugehörigen Anteil
der Gesamteinfuhr und speziell der Textileinfuhr auf, welch
letztere wir aus der eingehenden statistischen Gliederung aus-
gezogen haben: Gesamt Textilien

Millionen 0/ Millionen 0/
Dollar /" Dollar

Ä. Einfuhr zur Ergänzung der
Eigenproduktion :

1. Unmöglichkeit einer Eigen-
Produktion 556.8 13.1 29.9 3.2

2. Fehlende Eigenproduktion
bei vorhandener Produktions-
möglichkeit 916.5 21.5 480.6 50.8

Ueberfrag 1473.3 34.6 510.5 54.0

Gesamt
Millionen

Dollar 7«

T e x t i 1 i e n
Millionen 0/

Dollar /®

Ueberfrag 1473.3 34.6 510.5 540
3. Fehlen einer bestimmten Sorte

des Produkts 207.3 4.9 87.5 9.2
4. Fehlen einer bestimmten

Qualität eines Produkts 438.5 10.3 194.4 20.5
5. Lebensgewohnheiten zuge-

wanderter Völker 32.1 0.8 — —
6. Verschiedenheit der Produk-

tionszeiten im Ausfuhr- und
Einfuhrland 10.2 0.2 _

7. Unterschied der technischen
Entwicklung des Ausfuhr- und
Einfuhrlandes 178.0 4.2

8. Zu geringe Eigenproduktion 1461.4 34.3 113.2 12.0

3800.8 89.3 905.6 95.7

B. Einfuhr trotz verhältnismäßig
großer Eigenproduktion :

9. Infolge ungünstiger Trans-
porflage 149.1 3.5 0.1 —

10. Infolge ungünstiger
Kosfenlage 304.9 7.2 40.8 4.3

454.0 10.7 40.9 4.3

Zusammen 4254.8 100.0 946.5 100.0

Von der amerikanischen Gesamteinfuhr entfiel also auf die
Textilien ein recht erheblicher Anteil (946.5 Mill. Dollar oder
22.2"il in der Gruppe A sind es sogar 23.8o/o (905.6 Mill.
Dollar), in der Gruppe B dagegen, in der unmittelbarer Wett-
bewerb mit der einheimischen Produktion besteht, nur ganze
9" o (40.9 Mill. Dollar). Verglichen mit der Eigenproduktion,
ist die Textileinfuhr allerdings gering. Der Brutto-Produk-
tionswert für 1928 beispielsweise betrug in der amerikanischen
Textilindustrie, also ungerechnet den Wert der Rohstofferzeu-
gung (Baumwolle), schon 4643 Mill. Dollar.

Was nun die einzelnen Untergruppen betrifft, so befinden
sich unter A 1 (Unmöglichkeit der Eigenproduktion) nur Jute
und andere kleinere vegetabilische Fasern. Europa ist an
dieser Einfuhr nicht beteiligt. (Maßgebend sind die Bezugs-
länder, nicht die Ursprungsländer). Auch Ä 2 (Fehlen der
Eigenproduktion bei vorhandener Produktionsmöglichkeit) hat
in erster Linie Interesse für überseeische Länder, besonders
für die Rohseidenerzeuger Japan und China, im geringeren
Grade auch für Italien und Frankreich, ferner für das Haupt-
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lieferland von Jutesackleinwand, Brifisch-Indien. Die Produk-
tion dieser Sackleinwand ist während des Krieges in den U. S.
A. aufgenommen, aber später als unrentabel wieder aufge-
geben worden. Die sonstigen Positionen betreffen verschiedene
unbedeutende Pflanzenfasern, vor allem Sisal, ferner künst-
liches Roßhaar, Kokosmatten, Strohmatten usw., Wolle, Haare
und Waren daraus. Hauptlieferant für künstliches Roßhaar
und Waren daraus ist die Schweiz, die ebenso in einem Spe-
zialprodukt, nämlich Seidenbeuteltüchern zum Mehlsieben, fast
allein den amerikanischen Bedarf deckt. Die Gruppe Ä 2 ent-
hält mit 480.6 Mill. Dollar die bedeutendsten Textileinfuhren;
von der Gesamteinfuhr der Gruppe entfallen auf Textilien
nicht weniger als 52.4o/o, davon allein */s Rohseide. Wieweif
hier eine Eigenproduktion künftig zweckmäßig und lohnend
ist — Versuche sind im Seidenanbau schon gemacht worden —
das liegt im Schoß der Zukunft. A 3 (Fehlen einer bestimmten
Sorte des Produkts) ist für die Textileinfuhr nicht von großer
Bedeutung, obwohl in dieser Gruppe 42.3 o/o der Gesamteinfuhr
Textilien sind. Es handelt sich hier überwiegend um Natur-
Produkte aus überseeischen Ländern, zum geringen Teil aus
europäischen: langstapelige Baumwolle aus Aegypten, kurz-
stapelige aus Aegypten und verschiedene Exoten, Hanf aus
Italien, Flachs aus Neuseeland, Sfrohhutmaferialien vor allem
aus Japan und der Schweiz, Teppichwolle besonders aus China
und England. Mit Ä 4 (Fehlen einer bestimmten Qualität eines
Produkts), einer wieder bedeutenderen Gruppe mit 194.4 Mill.
Dollar Einfuhrwert 44.3 o/o der entsprechenden Gesamtein-
fuhr) betreten wir hauptsächlich den Boden der Halb- und
Fertigfabrikate, woran in erster Linie Europa
interessiert ist. Die internationale Arbeitsteilung in diesen
Erzeugnissen beruht bekanntlich auf langer Tradition, die be-
gründet ist in Struktur, Arbeitsweise, Verbrauchssitten der
Länder. Europa liefert vornehmlich Spezialitäten von
oft hoher Qualität und künstlerischem Geschmack, während die
Vereinigten Staaten nach wie vor Massenerzeuger
sind. Haupteinfuhrposten dieser Gruppe sind: Feine Baum-
wollgarne und -Stoffe aus England, Florgewebe, Möbelstoffe
aus verschiedenen europäischen Ländern, Strickhandschuhe aus
Deutschland, Spitzen und Stickereien aus Frankreich und der
Schweiz, feinere Leinengewebe und Damaste aus Großbritan-
nien, Leinenstickereien aus China, Hutputz aus Deutschland,
Stroh- und Wollhüte aus Italien, Wollstoffe aus England, Tep-
piche aus Persien und China, Velvets, Kleidungsstücke und
Seidenspitzen aus Frankreich, Kunstseidenbänder verschiedener
Herkunft. Die bei diesen Waren eingebürgerte Arbeitsteilung
wird so leicht nicht aufgehoben werden können, da sie von
vielen Voraussetzungen gestützt wird, die nicht kurzerhand
von Land zu Land überfragbar sind. Die Gruppen Ä 5—7
spielen für die Textileinfuhr gar keine Rolle. Dagegen hat
die Gruppe A 8 (Zu geringe Eigenproduktion) mit einer Textil-
einfuhr von 113.2 Mill. Dollar wieder Interesse, zumal es sich
auch hier in der Hauptsache um Halb- und Fertigwaren han-
delt. Erwähnenswerte Positionen sind besonders : Indische
Jutesäcke, die allein 55 o/o des Gesamtverbrauchs decken, Hand-

tücher und Servietten aus Großbritannien, Kammwolle aus
Australien, Kämmlinge aus England, Seidenabfälle aus Japan
und China (90"/o des amerikanischen GesamtVerbrauchs), Kunst-
seidenabfälle aus Deutschland, Kunstseidengarne vor allem
aus Italien, Deutschland, Frankreich und Holland.

In der Hauptgruppe B figurieren, wie schon gesagt, die-
jenigen Einfuhrwaren, die in direktem Wettbewerb zur Eigen-
Produktion stehen. Sie sind im Textilfach nur von untergeord-
neter Bedeutung. Zumal die Gruppe B 9 (Ungünstige Trans-
portlage) fällt mit 0.1 Mill. Dollar gar nicht ins Gewicht. Es
sind lediglich Baumwollabfälle, die aus verkehrsfechnischen
Gründen vorteilhafter aus dem Nachbarlande Kanada bezogen
werden können. Schließlich die Gruppe B10 (Ungünstige
Kostenlage), die mit 40.8 Mill. Dollar Einfuhrwert auftritt.
Die heimische Produktion in den hierzu gehörigen Waren ist
groß. Der Kostenunterschied muß also schon augenfällig sein,
wenn das Ausland trotz Schutzzöllen darin zur Bedarfsdeckung
herangezogen wird. Es handelt sich vor allem um Baumwoll-
abfälle aus Japan, Strümpfe aus Deutschland, baumwollene
Frauen- und Kinderbekleidung aus Portorico, Woll-Lumpen aus
England und besonders reinseidene Stoffe aus Japan, Frank-
reich, Schweiz, Italien, China.

Ist nun nach dem Gesagten eine Textil-Autarkie in
den U. S. A. m ö g 1 i ch Diese Frage kann nur eindeutig
verneint werden für die Gruppe A1 (keine Eigenproduktion),
in der der Einfuhrwert jedoch recht gering ist. Bei anderen
Gruppen wären die Möglichkeiten unter Schaffung entsprechen-
der Voraussetzungen nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen. Ob das allerdings zweckmäßig und lohnend ist und
mit Rücksicht auf die Großgläubigerstellung und die Eigen-
ausfuhr der Vereinigten Staaten ihnen selbst wünschenswert
sein könnte, das ist recht fraglich. In einigen Gruppen, zumal
A 4, wo lange Erfahrungen auf Spezialgebieten erforderlich
sind, würde der Autarkiegedanke höchstwahrscheinlich schon
an der Schaffung der Voraussetzungen scheitern. Nun sind die
oben genannten Werte und Ziffern natürlich auch nichts Festes.
Sie schwanken mit der Konjunktur, die ja auf die Dringlich-
keit der Einfuhr von einschneidendem Einfluß ist, sie schwan-
ken auch mit der Aenderung von Sitten und Moden und mit
strukturellen Verschiebungen im ganzen Produktionsgefüge der
Welt. Im vorigen Jahre betrug beispielsweise die Gesamtein-
fuhr der U. S. A. nur noch 2047.7 Mill. Dollar, also weniger
als die Hälfte des Wertes von 1927. Konjunkturelle Verschlech-
terung und scharfe Preisstürze haben neben den Zollerhöhun-
gen der letzten Jahre ihren erheblichen Teil daran. Aber soviel
zeigt die Untersuchung doch, daß selbst in einem ao günstig
strukturierten Lande wie den Vereinigten Staaten das Autarkie-
ideal noch im weifen Felde liegt, wenn nicht eine starke Um-
Stellung der heimischen Produktion erfolgt. Im Textilgewerbe
liegen die Voraussetzungen dafür noch schlechter als im ge-
samten Durchschnitt, da neben technischen und wirtschaftlichen
Hemmungen zuviel Unwägbarkeiten einer solchen Umstellung
im Wege stehen.

HÄNDELSNA
Schweizerische Aus- und Einfuhr von ganz- und halbseide-

nen Geweben und Bändern in den ersten vier Monaten 1932:

Ausfuhr
Seidenstoffe Seidenbänder

q 1000 Fr. q 1000 Fr.
Januar 933 3,176 138 567
Februar 711 2,810 164 666
März 770 3,188 190 808
April 790 3,188 211 853

Januar-April 1932 3,204 12,362 703 2,894
Januar-April 1931 6,081 33,104 871 4,002

E i n f u h r :
Seidenstoffe Seidenbänder
q 1000 Fr. q 1000 Fr.

Januar 1,297 3,274 21 150
Februar 955 2,597 23 175
März 445 1,344 12 87
April 682 1,913 15 100

Januar-April 1932 3,379 9,128 71 512
Januar-April 1931 3,624 13,863 98 823

CHRICHTEN
Devisenabkommen mit Jugoslawien. Zwischen der Schweiz

und Jugoslavien ist am 10. Mai 1932 ein Devisenabkommen
abgeschlossen worden, das auf ähnlicher Grundlage wie die
inzwischen gekündigte Vereinbarung mit Oesterreich und die
noch zu Recht bestehende Uebereinkunft mit Ungarn beruht.
Der schweizerische Käufer jugoslavischer Ware muß den Kauf-
preis in Franken bei der Nationalbank in Zürich erlegen und
der jugoslavische Käufer leistet seine Einzahlungen in Dinaren
bei der Nationalbank in Belgrad. Die Auszahlungen erfolgen
auf Grund der gesetzlichen Währungsparitäten. Die bei der
Schweizerischen Nationalbank eingehenden Zahlungen werden
ausschließlich zur Begleichung schweizerischer Forderungen ver-
wendet. Wechselseitige Kaufgeschäfte mit der Möglichkeit
einer direkten Verrechnung werden im Einverständnis mit den
beiden Nationalbanken zugelassen. Das Abkommen ist vor-
läufig auf die Dauer von vier Monaten abgeschlossen worden.

Devisenabkommen mit Oesterreich. Das am 12. November
1951 zwischen der Schweiz und Oesterreich getroffene Clearing-
abkommen ist von Oesterreich gekündigt worden und am 10.
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